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Im Rahmen der Agrarstrukturerhebung 2010 werden auch alle forstwirtschaftlichen 
Betriebe Deutschlands ab einer bestimmten Mindestgröße befragt.  
Bitte prüfen Sie, ob Ihr Betrieb die folgende Erfassungsgrenze erreicht:

•	 10 ha Waldfläche und/oder Flächen mit schnell wachsenden Baumarten ( Kurzumtriebsplantagen )

Wenn Ihr Betrieb diese Grenze erreicht oder überschreitet, lesen Sie bitte die nachfolgenden 
Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens und beginnen anschließend mit dem Ausfüllen.
Senden Sie den Fragebogen bitte auch dann an den Absender zurück, wenn Ihr Betrieb diese 
Grenze nicht erreicht.

Bitte gehen Sie beim Ausfüllen des Fragebogens wie folgt vor:

1) Kreuzen Sie bitte die zutreffenden Antworten an, z. B. ......................................

2) Tragen Sie bitte die erfragten Werte ( Anzahl, Fläche )  
rechtsbündig ein, z. B. .................................................................................................
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Agrarstrukturerhebung 2010 (F)
– Landwirtschaftszählung –
in forstwirtschaftlichen Betrieben

Falls Anschrift oder Firmierung nicht mehr zutreffen, bitte auf Seite 2 korrigieren.

Telefon oder Telefax:

Rücksendung bitte bis 

Kennnummer: 
( bei Rückfragen bitte angeben )

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.
Datum und Unterschrift:

Ansprechpartner/-in für Rückfragen 
( freiwillige Angabe )
Name ( in Druckschrift ):

F

Kennnummer:  

Rechtsgrundlagen und weitere  
rechtliche Hinweise entnehmen Sie  
der Seite 6 dieses Fragebogens.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg . 70158 Stuttgart

Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg

 
14. Mai 2010

Bis zum 14. Mai erreichen Sie uns
Mo-Do:	 6.30 – 18.30 Uhr 
Fr:	 6.30 – 16.30 Uhr
unter der kostenlosen Telefon-Hotline:
	 >>> 0800/ 588 78 54 <<<

Weitere Kontaktmöglichkeiten
Telefon:	 0711 / 641 - 27 18
Fax:	 0711 / 641 - 13 40 34
e-Mail:	 LZ2010@stala.bwl.de

Für die Datenmeldung über Internet
https://idev.statistik-bw.de
Kennung:	
Passwort:	

Wichtige Hinweise:
Bitte tragen Sie nach dem Ausdru-
cken des Fragebogens unbedingt 
Ihren Namen und Ihre Adresse in das 
Adressfeld auf Seite 1 ein!

Ist Ihnen Ihre Kennnummer bekannt, 
tragen Sie diese ebenfalls oben 
rechts auf Seite 1 des Bogens ein.

Bitte heften Sie sämtliche Seiten des 
Fragebogens zusammen, bevor Sie 
ihn an uns senden.

Möchten Sie uns den Fragebogen per 
Fax zusenden, schreiben Sie bitte auf 
jede Seite des Bogens Ihren Namen 
(am besten jeweils oben rechts), damit 
wir sämtliche Seiten des Bogens 
korrekt zuordnen können.

Die Erläuterungen und Hinweise 
zum Fragebogen finden Sie in 
einem separaten pdf-Dokument, das 
ebenfalls unter „Formularservice“ 
auf der Homepage des Statistischen 
Landesamts eingestellt ist.

Die Beantwortung des Fragebogens 
zur Landwirtschaftszählung ist auch 
online möglich unter:  
https://idev.statistik-bw.de
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Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Agrarstrukturerhebung (ASE) wird im Frühjahr 2010 total in allen 
forstwirtschaftlichen Betrieben durchgeführt. Ziel der Erhebung ist 
die Gewinnung aktueller, wirklichkeitsgetreuer und zuverlässiger 
statistischer Informationen über die forstwirtschaftlichen Betriebe. 
Die Daten dienen dazu, die Entwicklung in der Forstwirtschaft zu 
erkennen und auf ihre Ursachen hin untersuchen zu können. Die 
Ergebnisse bieten weiterhin für Regierung, Verwaltung, Berufsstand, 
Wirtschaft und Wissenschaft die notwendigen statistischen Grund-
lagen für Entscheidungen und Maßnahmen. Da die Ergebnisse auch 
für Planungen und Maßnahmen zu Gunsten der Forstwirtschaft 
herangezogen werden, verdient die Erhebung uneingeschränkte Un-
terstützung.

Rechtsgrundlagen
Agrarstatistikgesetz ( AgrStatG ).

Bundesstatistikgesetz ( BStatG ).

Gesetz zur Gleichstellung stillgelegter und landwirtschaftlich ge-
nutzter Flächen.

Auskunftspflicht 
Auskunftspflichtig sind nach § 93 Abs. 2 Nr. 1 AgrStatG i. V. m.  
§ 15 BStatG Inhaber/-innen oder Leiter/-innen der Betriebe. 
Die Antworten sind gemäß § 15 Abs. 3 BStatG wahrheitsgemäß, 
vollständig und innerhalb der von den Statistischen Ämtern der 
Länder gesetzten Fristen für den Empfänger ( die Statistischen 
Ämter der Länder ) porto- und kostenfrei zu erteilen. 
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung  
zur Auskunftserteilung haben gemäß § 15 Abs. 6 BStatG keine 
aufschiebende Wirkung. 

Geheimhaltung 
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätz-
lich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich geregelten Ausnahmefällen 
dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Eine Übermittlung der 
erhobenen Angaben ist nach § 98 Abs. 1 AgrStatG in Verbindung 
mit § 16 Abs. 4 BStatG an die zuständigen obersten Bundes- oder 
Landesbehörden in Form von Tabellen mit statistischen Ergebnissen 
zulässig, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall aus-
weisen. Zudem ist nach § 98 Abs. 5 AgrStatG die Übermittlung von 
statistischen Ergebnissen aus der Agrarstrukturerhebung  
( § 24 Abs. 1 Nr. 1 ) für Aufgaben der Politikfolgenabschätzung an das 
Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für 
ländliche Räume, Wald und Fischerei zulässig.

Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es auch möglich, den Hochschulen oder 
sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaft-
licher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben 
Einzelangaben zur Verfügung zu stellen, wenn Einzelangaben nur 
mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und 
Arbeitskraft dem/der Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden 
können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, 
die Empfänger von Einzelangaben sind.

Hilfsmerkmale, Trennen und Löschen
Hilfsmerkmale sind Vor- und Familienname ( ggf. Firma, Instituts- 
oder Behördenname ), Anschrift, Datum und Unterschrift sowie die 
als freiwillige Angabe erbetenen Rufnummern und Adressen für elek-
tronische Post. Sie dienen lediglich der technischen Durchführung 
der Erhebung und werden spätestens nach Abschluss der Prüfung 
der Angaben vom Fragebogen abgetrennt und mit Ausnahme von 
Name, Anschrift und Rufnummern und Adressen für elektronische 
Post, die in das Betriebsregister übernommen werden, vernichtet.

Kennnummer des Betriebes und Betriebsregister 
Nach § 97 Abs. 3 AgrStatG wird für jede Erhebungseinheit eine  
systemfreie und landesspezifische Kennnummer vergeben, die von 
den Statistischen Ämtern der Länder in das nach  
§ 97 Abs. 1 AgrStatG zu führende Betriebsregister übernommen wird. 
Sie dient der agrarstatistischen Zuordnung der Betriebe. 

In das Betriebsregister werden nach § 97 Abs. 2 AgrStatG  
folgende Hilfs- und Erhebungsmerkmale aufgenommen: 

–	 Name und Anschrift der Inhaber/-innen oder Leiter/-innen der  
Betriebe, Rufnummern und Adressen für elektronische Post,

–	 Betriebssitz und die Bezeichnung für regionale Zuordnungen  
sowie die Lagekoordinaten des Betriebssitzes,

–	 Art des Betriebes,

–	 Rechtsstellung des/der Betriebsinhabers/-in,

–	 Größe der Flächen und Tierzahlen, die zur Bestimmung des  
Berichtskreises und der Schichtzugehörigkeit in der Stichprobe 
notwendig sind,

–	 Kennnummer im Register,

–	 Beteiligung an agrarstatistischen Erhebungen,

–	 Tag der Aufnahme in das Betriebsregister,

–	 Identifikationskennziffern im Rahmen der Verwendung  
von Verwaltungsdaten nach § 93 Abs. 5 und 6 AgrStatG.

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz

Bitte zurücksenden an:

Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg 
Referat 34
70158 Stuttgart




